
 

INFORMATION FÜR TIERHALTENDE 
Fachinformation für Medizinalpersonen siehe: www.tierarzneimittel.ch 

 
Propylenglycol Stricker ad us. vet., flüssig, für Rinder 

 

1.  NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN 

UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE 

CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST 

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist: Biokema 

SA, Chemin de la Chatanérie 2, 1023 Crissier 

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS 

Propylenglycol Stricker ad us. vet., flüssig, für Rinder 

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE 

1 ml enthält:  

Wirkstoff: 

Propylenglycol 100% 

4. ANWENDUNGSGEBIET(E) 

Zur Behandlung von milden Formen von Ketose/Acetonämie beim Rind, als zusätzliche oder 

als vorsorgliche Behandlung. In schweren Fällen wird zusätzlich zur oralen Verabreichung 

von Propylenglycol noch eine intravenöse Glukoseinfusion notwendig werden. 

5. GEGENANZEIGEN 

Keine. 

6. NEBENWIRKUNGEN 

Keine 

7. ZIELTIERART(EN) 

Rind 

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG 

Zweimal täglich 125 - 250 ml in gleicher Menge Wasser gemischt eingeben oder mit dem 

Kurzfutter vermischen. 

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG 

Keine. 

http://www.tierarzneimittel.ch/


10. WARTEZEIT(EN) 

Keine. 

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE 

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. 

Unter 25°C lagern. 

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Etikett mit EXP angegebenen 

Verfalldatum nicht mehr anwenden. 

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. 

12. BESONDERE WARNHINWEISE 

Überdosierungen von rund der dreifachen üblichen Dosierung von Propylenglykol können bei 

Rindern nach etwa 2 – 4 h nach Verabreichung zu Ataxien (Bewegungsstörungen), 

Niedergeschlagenheit oder Festliegen führen. 

 

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT 

VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, 

SOFERN ERFORDERLICH 

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. 

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen 

sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz. 

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE 

17.09.2019 

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter www.swissmedic.ch und 

www.tierarzneimittel.ch. 

15. WEITERE ANGABEN 

Packungen 

Kunststoffflaschen zu 1 Liter, Kunststoffkanister zu 5, 10 oder 25 Litern. 

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrössen in Verkehr gebracht. 

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung 

Swissmedic 43‘015 

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich 

bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung. 

http://www.swissmedic.ch/
http://www.tierarzneimittel.ch/

